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Erwägungen

E. 1
Das Verfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

E. 2
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird als gegenstandslos geworden ab-
geschrieben.

E. 3
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von Fr. 500.00 werden dem Kanton
Wallis auferlegt.

E. 4
Der Kanton Wallis bezahlt X _________ für das Beschwerdeverfahren eine Partei-
entschädigung von Fr. 1'500.00 (inkl. MWST und Auslagen).

Sitten, 2. Dezember 2025
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